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Stellenausschreibung 
 

Am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, 

Zivilrechtliche Abteilung wird zum 01. März 2024 eine 

 
Studentische Hilfskraft (m/w/d) 

 für die Art Law Clinic Münster 
   

mit einer Arbeitszeit von 5 Stunden / Woche gesucht. 

 

Die Einstellung ist befristet und erfolgt über die Kunstakademie Münster. 

Eine längere Zusammenarbeit ist erwünscht. 

 

 
Die Art Law Clinic Münster ist ein interdisziplinäres Projekt auf dem Gebiet des Kunstrechts,  

welches in Kooperation der zivilrechtlichen Abt. des ITM und der Kunstakademie Münster realisiert 

wird. Ziel ist die Forschungs- und Informationsarbeit zugunsten von Studierenden der Künste, welche 
sich mit rechtlichen Anliegen an unser Studierendenteam wenden können. Die kunstrechtlichen 
Themen reichen dabei vom Urheber- und besonderen Vertragsrecht bis hin zu Persönlichkeits- 
und Medienrechtlichen Fragen. Es handelt sich um ein institutsangebundenes Projekt, welches von 
Mitarbeiter:innen und Hilfskräften realisiert wird. Eine ehrenamtliche Mitarbeit ist leider nicht möglich. 
 
Die Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich: Umfasst sind Rechercheaufgaben zur Vorbereitung unserer 

Vorlesung „Kunst und Recht“ oder unseres gleichnamigen Leitfadens. Aber auch selbstständige und 
freiere Aufgaben wie die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit sowie eine gutachterliche Beantwortung 
der individuellen Anfragen gehören zu den Schwerpunkten unseres Projekts.  
 
Bewerber:innen sollten sich mindestens im dritten Fachsemester befinden, überdurchschnittliche  
Studienleistungen insbesondere im Zivilrecht erbracht haben und ein ausgeprägtes Interesse an den 
Fragestellungen des Kunstrechts mitbringen. Vorkenntnisse im Bereich des Urheberrechts, 

Medienrechts und des Datenschutzrechts sind von Vorteil. Zudem werden gute 
Englischkenntnisse vorausgesetzt. 

 
Die Universität Münster und die Kunstakademie Münster treten für die Geschlechtergerechtigkeit ein 
und streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von 
Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (als eine PDF-Datei per E-Mail) mit allen 
relevanten Nachweisen ab dem Abitur an marie-therese.wirtz@uni-muenster.de.  

 

Die Bewerbungsfrist endet am 16.02.2024. 
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